
Wenngleich die politische Verantwortung für das RVG im Reichsarbeitsministerium
zentralisiert war, blieb die Durchführung den auf Länder- bzw. in Preußen auf
Provinzialebene organisierten Hauptfärsorgestellen der Kriegsbeschädigten- und
Kriegshinterbliebenenförsorge übertragen, deren Tätigkeit der Reichsausschuß der
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge koordinierte; in ihm waren
neben den zuständigen Behörden auch die Verbände der Kriegsopfer vertreten.

Die Wiedereingliederung in das Erwerbsleben, auch nach 1945 eines der ersten
Anliegen der Kriegsbeschädigtenfürsorge, wurde vor allem durch das 1920 verkün¬
dete und 1923 novellierte Schwerbeschädigtengesetz geregelt, welches die
Grundlage für die spätere Rehabilitationspolitik bis in die zweite Nachkriegszeit
hinein bildete. 22

23

Es entwickelte Prinzipien weiter, die etwa die Deutsche Vereinigung
für Krüppelfürsorge bereits bald nach Kriegsbeginn in die Forderung gekleidet hatte:
Keine unwürdige Fütterung oder Almosen, sondern Arbeit und Rückversetzung in die
alte Umgebung! 23 Öffentliche und private Arbeitgeber hatten bei 20 bis 50 Beschäf¬
tigten einen Schwerbeschädigten, bei größeren Betrieben 2 % an Schwerbeschädig¬
ten zu beschäftigen, d. h. Versehrte mit über 50 % Erwerbsfähigkeitsminderung. Eine
Vielzahl von Einzelbestimmungen regelte u. a. Kündigungsschutz und Konfliktfälle.
Kriegs- und Unfallbeschädigte wurden grundsätzlich gleichgestellt, aus anderen
Gründen Behinderte konnten unter bestimmten Bedingungen einbezogen werden.
Mit diesem relativ geringen Satz gelang es, den größten Teil der Schwerkriegsbeschä¬
digten - noch 1930 wurde ihre Zahl mit 350 000 angegeben - in Arbeit zu bringen,
soweit sie erwerbsfähig waren. 24

Waren in den Jahren 1920-1927 trotz absoluter Steigerung der Versorgungssätze
durch strukturelle Detailänderungen zahlreiche Leistungen erheblich verschlechtert
worden, so setzte, nach einer erneuten Ausweitung des Kreises der Anspruchsbe¬
rechtigten 1927/28,25 mit der Weltwirtschaftskrise eine Reduzierung des Lei¬
stungsstandards auf breiter Front ein. Schon in der Notverordnung vom 26. Juli
193026 wurde mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit von Neuanträgen gestrichen;
der Staat bestimmte damit von sich aus, daß 12 Jahre nach Kriegsende auftretende
Behinderungen keine Kriegsfolgen mehr darstellten - eine besondere Härte, die in
der Gesetzgebung nach dem II. Weltkrieg aufgrund des nachdrücklichen Einsatzes

Zu den 1919 erlassenen vorläufigen Regelungen, in denen seit einer Verordnung vom
11. 8. 1919 (RGBl. 1919, S. 1382) auch bereits der Einstellungspflichtsatz von 2% der Be¬
schäftigten fixiert war, s. im Überblick Ziem, S. 41, und Breil, S. 49 ff. Gesetz über die
Beschäftigung Schwerbeschädigter, 6.4.1920, RGBl. 1920, S. 458 ff.; Novelle vom
23. 12. 1922, RGBl. 1922 I, S. 972; Bekanntgabe der Neufassung als Gesetz vom 12. 6. 1923,
RGBl. 1923 I,S. 57 ff.

23 Zit. 1915 bei Biesalski (Hg.), S. 28.
1926 waren von 736 867 Kriegsbeschädigten 323 532 als Schwerbeschädigte eingestuft, zu
denen ca. 100 000 Unfall-Schwerbeschädigte kamen. 1927 wurden rund 376 000 Schwerbe¬
schädigte als vermittelt gemeldet; 24 000 weitere waren so schwer versehrt, daß keine Aus¬
sicht auf Vermittlung bestand. Zahlen nach Angaben des Reichsarbeitsministeriums bei
Breil, S. 54 f.

25 Whalen, S. 168.
26 RGBl. 1930 I,S. 311.
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